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Beschlüsse

des Landtags vom 14. und 21. Dezember 2011

Auftrag des Untersuchungsausschusses 
„Ankauf der EnBW-Anteile der Électricité de France (EdF)
durch das Land Baden-Württemberg und seine Folgen
(EnBW-Deal)“

Der Landtag hat am 14. und 21. Dezember 2011 beschlossen, einen Untersu-
chungsausschuss gemäß Artikel 35 der Verfassung des Landes Baden-Württem-
berg einzusetzen mit folgendem Auftrag:

A.  Unter Hinzuziehung aller Akten, die für die Erfüllung des Untersuchungsauf-
trags von Bedeutung sind, folgende Aspekte und Vorgänge zu untersuchen:

  Das Verhalten der ehemaligen Landesregierung im Zusammenhang mit dem 
Erwerb des EnBW-Aktienpaketes der EdF durch die Neckarpri GmbH, insbesondere 

 1.  wer zu welchem Zeitpunkt wem gegenüber ein Interesse am Erwerb oder 
Verkauf der EnBW-Anteile der EdF geäußert hat;

 2.  wer die Verhandlungen auf Seiten des Landes, wer auf Seiten der EdF geführt 
hat bzw. wer daran beteiligt war und wer über die Vorgespräche bzw. laufen-
den Verhandlungen zu welchen konkreten Verhandlungsinhalten zusätzlich 
informiert war;

 3.  ab welchem Zeitpunkt ein konkretes Verhandlungsergebnis bzw. ein Vertrags-
entwurf vorlag und welchen Inhalts dieses/r war;

 4.  ab welchem Zeitpunkt und mit welchem Auftrag Dritte, u. a. Morgan Stanley 
und Gleiss Lutz, in die Verhandlungen eingebunden waren;

 5.  ob anlässlich der Kaufvertragsverhandlungen zum 6. Dezember 2010 eine 
Unternehmensbewertung bzw. ein selbstständiges Bewertungsverfahren zur 
Transaktion („due diligence“) durchgeführt wurde und zu welchem Ergebnis 
diese geführt haben:

  a)  wenn ja, ob die tatsächlich erfolgte Bewertung, insbesondere hinsichtlich 
der Risiken der Transaktion, für ein Geschäft dieser Größenordnung ange-
messen – auch unter rechtlichen Gesichtspunkten – und nach den Regeln 
der kaufmännischen Sorgfalt hinreichend war;

  b)  wenn nein, warum keine Bewertung bzw. „due diligence“ erfolgte;
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  6.  ob eine Auftragserteilung an die beratenden Unternehmen, insbesondere an 
Morgan Stanley und Gleiss Lutz, in der vorgenommenen Form, insbesondere 
ohne Durchführung einer Ausschreibung, rechtlich, insbesondere vergabe-
rechtlich, zulässig und hinsichtlich der konkreten Konditionen ihrer Beauftra-
gung branchenüblich war;

  7.  warum bzw. auf wessen Initiative zwischen den beratenden Firmen und der 
Neckarpri GmbH, hier insbesondere zwischen Morgan Stanley und der Neckar-
pri GmbH, eine beidseitige Verschwiegenheitsverpfl ichtung hinsichtlich der 
Transaktion vereinbart wurde;

  8.  ob Morgan Stanley vor der Durchführung dieses Erwerbsvorgangs bzw. wäh-
rend des Zeitraums der Vertragsverhandlungen auch in einem vertraglichen 
Beratungsverhältnis zur EdF stand;

  9.  welche Honorarvereinbarungen zwischen dem Land und den beratenden Fir-
men bestanden und bestehen und ob diese rechtlich ordnungsgemäß und deren 
Konditionen branchenüblich sind;

10.  welche vertraglichen Beziehungen zwischen dem Land bzw. der Neckarpri 
GmbH und den beratenden Unternehmen Morgan Stanley und Gleiss Lutz im 
Hinblick auf den Ankauf und Erwerb der EnBW-Anteile der EdF und im Hin-
blick auf mögliche weitere Transaktionen eingegangen worden sind;

11.  in welchem Umfang vor Durchführung des Erwerbsvorgangs durch Gleiss Lutz 
eine Beratung stattfand, insbesondere auch zur Frage der verfassungsrechtli-
chen Zulässigkeit eines Erwerbs durch die damalige Landesregierung ohne 
Einschaltung des Parlaments, und ob diese Beratung ordnungsgemäß, insbe-
sondere frei von Pfl ichtverletzungen, erfolgte;

12.  welchen Gegenstand die rechtliche Beratung durch Gleiss Lutz hatte, insbe-
sondere ob auch dahingehend beraten wurde, ob es (ggf. auch unter Zugrunde-
legung einer erhöhten Eilbedürftigkeit) andere rechtliche Möglichkeiten zum 
Erwerb ohne Nutzung des Notbewilligungsrechts durch den Finanzminister 
gegeben hätte und falls ja, warum die damalige Landesregierung diese Alterna-
tiven nicht wahrgenommen hat;

13.  welche Gründe bestanden haben, den Rückkauf gerade am 6. Dezember 2010 
zu tätigen, insbesondere ob und falls ja, aus welchen Gründen eine besondere 
Eilbedürftigkeit wegen der Gefahr einer Übernahme durch weitere Kaufi nteres-
senten bestanden hat;

14.  ob die damalige Landesregierung mit der EdF im Hinblick auf die Problematik 
des Parlamentsvorbehaltes über einen aufschiebend bedingten und/oder zeit-
lich späteren Vollzug der Transaktion verhandelt hat, wer an dieser konkreten 
Verhandlung beteiligt war und wie die damalige Antwort auf Seiten der EdF 
lautete;

15.  wer die Entscheidung getroffen hat, keinen Parlamentsvorbehalt in den Vertrag 
aufzunehmen;

16.  ob der gezahlte Kaufpreis für die EnBW-Anteile der EdF zum Zeitpunkt des 
Kaufs angemessen und marktgerecht war; insbesondere

  a) auf welcher Grundlage der Kaufpreis ermittelt wurde;

  b)  ob die Höhe des Kaufpreises durch die beratenden Unternehmen, insbeson-
dere Morgan Stanley, vor Abschluss der Transaktion überprüft wurde und, 
wenn ja, wie diese Bewertung aussah und wer auf Seiten der Landesregie-
rung über dieses Bewertungsergebnis informiert wurde;
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 17.  welche Mitglieder der damaligen Landesregierung bzw. Fachministerien 
zu welchem Zeitpunkt in die Vorbereitungen und/oder den Abschluss des 
Erwerbs eingebunden waren und welche weiteren Personen an den Gesprä-
chen und Verhandlungen teilgenommen haben bzw. beratend tätig waren 
bzw. welche Mitglieder der damaligen Landesregierung bzw. Fachministe-
rien über die vorstehenden Vorgänge ganz oder zumindest teilweise infor-
miert waren;

 18.  wie die auf Seiten der damaligen Landesregierung Verantwortlichen, insbe-
sondere der damalige Ministerpräsident Mappus und der damalige Staats-
minister Rau, ihr Handeln dokumentiert haben, und wo und in welcher 
Form dies hinterlegt ist;

 19.  wer die Verhandlungen über den Rückkauf zu welchem Zeitpunkt mit wel-
chen Protokollen dokumentiert hat und ob diese Protokolle vollumfänglich 
vorhanden und zugänglich sind;

 20.  ob dem Land durch den tatsächlichen Ablauf des Ankaufs der Anteile ein 
Schaden entstanden ist, der bei pfl ichtgemäßer Beratung durch die beratenden 
Unternehmen bzw. durch ein rechtmäßiges Verhalten der damaligen Lan-
desregierung nicht entstanden wäre und falls ja, wer diesen Schaden zu ver-
treten hat;

 21.  welche Gründe es für die Landesregierung gab, den Erwerb des EnBW-
Aktienpaketes der EdF durchzuführen und wie der Erwerb des EnBW-Ak-
tienpaketes der EdF durch die Neckarpri GmbH fi nanziert und abgewickelt 
wurde;

 22.  wie, von wem, in welchem Umfang, zu welchem Zeitpunkt, mit welchen 
Inhalten und mit welchen Ergebnissen die Landesregierung beraten wurde;

 23.  seit wann das Staatsministerium im Besitz aller Unterlagen zum Erwerb des 
EnBW-Aktienpaketes der EdF durch die Neckarpri GmbH ist, seit wann es 
Zugang zu den Unterlagen von Gleiss Lutz und Morgan Stanley hatte und 
was die Akten von Gleiss Lutz und Morgan Stanley zum Erwerb des EnBW-
Aktienpaketes der EdF durch die Neckarpri GmbH belegen;

 24.  seit wann Herr Ministerpräsident Kretschmann und Frau Ministerin Krebs 
der Inhalt der Staatsministeriumsvermerke zum Thema Parlamentsvorbe-
halt im Zusammenhang mit dem Erwerb des EnBW-Aktienpaketes der EdF 
durch die Neckarpri GmbH bekannt ist und vor allem, seit wann sie den 
genauen, in diesen Vermerken dokumentierten Ablauf der diesbezüglichen 
Verhandlungen kennen; 

 25.  warum die Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei zur Prüfung des ge-
samten Vorgangs so spät eingeleitet worden ist, insbesondere ob eine Aus-
schreibungspfl icht vorlag und ob dies der Grund war.

B.  Dem Landtag über die Untersuchungsergebnisse zu berichten, diese zu bewer-
ten und Vorschläge zu unterbreiten, wie möglicherweise zu beanstandenden 
Vorgängen zukünftig vorgebeugt werden kann, sodass dem Landtag eine ab-
schließende Beratung bis spätestens Ende des Jahres 2012 möglich ist.


